
Titel-Geb�hrenbroschur 25.02.2013 11:55 Uhr Seite 1 

Probezusammenstellung

C M Y CM MY CY CMY K



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Einleitung und Überblick 2

2. Die Grundzüge des Rundfunkbeitragsrechts 3

3. Rundfunkstaatsvertrag (Auszug) 6

4. Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) 8

5. Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (Auszug) 23

6. Satzung des Rundfunk Berlin-Brandenburg über das Verfahren

zur Leistung der Rundfunkbeiträge (Rundfunkbeitragssatzung)

vom 6. Dezember 2012 25

7. Datenübermittlungen von Einwohnermeldeämtern 36

8. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 36

Broschur Recht-25.2.:Broschur Recht  25.02.2013  9:44 Uhr  Seite 1



1. Einleitung und Überblick

Am 31. August 1991 haben die Ministerpräsidenten aller Länder den Staatsvertrag
über den Rundfunk im vereinten Deutschland unterzeichnet. Er wurde danach in jedem
Bundesland in Landesrecht transformiert. In Berlin geschah dies durch das Gesetz vom
19.12.1991 (GVBL. Berlin 1991, S. 309 f.) und in Brandenburg durch das Gesetz vom
6.12.1991 (GVBL. Brandenburg I/91, Nr. 42, S. 580 f.).

Der Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland bestand aus den
folgenden 8 Artikeln:

Artikel 1 Rundfunkstaatsvertrag
Artikel 2 ARD-Staatsvertrag
Artikel 3 ZDF-Staatsvertrag
Artikel 4 Rundfunkgebührenstaatsvertrag
Artikel 5 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag
Artikel 6 Bildschirmtext-Staatsvertrag
Artikel 7 Übergangsbestimmung, Kündigung, Inkrafttreten
Artikel 8 Außerkrafttreten

Diese Struktur besteht bis heute, auch wenn seit über 20 Jahren an den einzelnen
Staatsverträgen immer wieder Änderungen vorgenommen worden sind. Die Ände–
rungen erfolgten durch sogenannte Rundfunkänderungsstaatsverträge (RfÄndStV),
die durchnummeriert wurden.

Inzwischen ist mit dem 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ein grundlegender
Wechsel in der Finanzierung des dualen Systems erfolgt: Statt Rundfunkgebühren für
Hörfunk- und Fernsehgeräte werden jetzt Rundfunkbeiträge erhoben. Sie knüpfen an
das Innehaben einer Wohnung oder Betriebsstätte sowie eines nicht lediglich privat ge-
nutzten Kraftfahrzeuges an. Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag wurde aufgehoben
und stattdessen der nachfolgend erläuterte und abgedruckte Rundfunkbeitragsstaats-
vertrag (RBStV) geschaffen (vgl. S. 8 der Broschüre). Er ist bis auf einige Übergangs-
bestimmungen, die bereits seit 1.1.2012 gelten (§ 14 Abs. 1, 2 und 6 RBStV),
am 1.1.2013 in Kraft getreten.

§ 9 Abs. 2 RBStV enthält eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Satzung
zum Verfahren des Beitragseinzug. Der rbb hat auf dieser Grundlage am 6. Dezember
2012 die Satzung des Rundfunk Berlin-Brandenburg über das Verfahren zur Leistung
der Rundfunkbeiträge (Rundfunkbeitragssatzung) erlassen.

Grundsätzliche Aussagen zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
finden sich in den §§ 12-14 des Rundfunkstaatsvertrags (S. 6 der Broschüre).

Die Höhe des Rundfunkbeitrags wurde in § 8 RundfunkfinanzierungsStV auf 17,98 €
festgesetzt und entspricht damit in der Höhe der bereits seit 1.1.2009 geltenden Ge-
bühr für Fernsehgeräte (S. 23 der Broschüre).

2. Die Grundzüge des Rundfunkbeitragsrechts

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag stellt ab dem 1.1.2013 die neue Finanzierungs-
grundlage für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (und die Landesmedien-
anstalten) dar. Er ist in den einzelnen Bundesländern jeweils als Landesgesetz erlassen
und enthält die Regelungen zur Beitragspflicht, zur Befreiung sowie zu den Rechten
und Pflichten der Beitragsschuldner und der Landesrundfunkanstalten.

1. Anknüpfungspunkt der Beitragspflicht

Bislang musste grundsätzlich für jedes einzelne Gerät, das zum Empfang von Rund-
funk geeignet war (Hörfunk-, Fernsehgerät, internetfähiger PC), eine Gebühr entrichtet
werden. Jetzt ist Anknüpfungspunkt der Beitragspflicht allein das Innehaben einer
Wohnung, einer Betriebsstätte oder eines nicht lediglich privat genutzten Fahrzeugs.
Ob überhaupt Geräte vorhanden sind oder auf ihre Anzahl kommt es nicht mehr an.
Hintergrund dieser Regelung ist, dass in Deutschland nahezu in allen Wohnungen und
Betriebsstätten die Möglichkeit zum Rundfunkempfang besteht.

2. Struktur des Beitragsstaatsvertrages

Wie bislang wird zwischen dem privaten Bereich (z.B. Wohnungen, § 2 RBStV) und dem
nicht privaten Bereich (z.B. Betriebsstätten, §§ 5, 6) unterschieden. Zu der Möglichkeit,
sich vom Beitrag befreien zu lassen (§ 4 Abs. 1), ist die eines ermäßigten Beitrags
hinzugekommen (§ 4 Abs. 2). Bestimmte wenige Sachverhalte sind ganz von der
Beitragspflicht ausgenommen (§ 5 Abs. 5 und 6). Geregelt werden weiterhin die
Anzeigepflichten des Beitragsschuldners (§ 8), das Auskunftsrecht der Landesrund-
funkanstalt (§ 9) und Einzelheiten zur Zahlungspflicht (§§ 7, 10), wobei zum Verfah-
ren in § 9 Abs. 2 auch eine Satzungsermächtigung enthalten ist. Datenschutzrechtliche
Regelungen zum Umgang mit den personenbezogenen Daten (§ 11), Bußgeldbestim-
mungen (§ 12), die Revisionsmöglichkeit zum Bundesverwaltungsgericht (§ 13) und
die Übergangsbestimmungen (§ 14) runden den Staatsvertrag ab.

3. Rechtsnatur und Höhe des Beitrags

Auch der Rundfunkbeitrag ist eine öffentlich-rechtliche Abgabe und kein privatrecht–
liches Entgelt. Er wird durch das Innehaben einer Wohnung oder einer Betriebsstätte
begründet und kann durch Beitragsbescheid festgesetzt werden. Die Höhe des Rund-
funkbeitrags wurde in § 8 RundfunkfinanzierungsStV auf 17,98 € festgesetzt und
entspricht damit in der Höhe der bereits seit 1.1.2009 geltenden Gebühr für Fernseh-
geräte.
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4. Beitragspflicht im privaten Bereich

Beitragsschuldner ist der jeweilige Inhaber einer Wohnung (§§ 2, 3). Dies ist in der
Regel der Mieter oder selbst darin wohnende Eigentümer. Sämtliche volljährigen Be-
wohner einer Wohnung sind Gesamtschuldner, d. h. dass der Rundfunkbeitrag nur von
einem der Beitragspflichtigen gezahlt werden muss. Damit entfällt innerhalb einer
Wohnung die bisherige gesonderte Gebührenpflicht für Rundfunkgeräte von Haushalts-
angehörigen mit eigenem Einkommen (z.B. Kinder) oder für Rundfunkgeräte, die sich
in nicht privat genutzten Räumen in der Wohnung befinden (z.B. Arbeitszimmer).
Solche Rundfunkteilnehmer, die bisher nur mit einem Hörfunkgerät gemeldet waren,
müssen ebenso einen vollen Rundfunkbeitrag für ihre Wohnung entrichten wie Inha-
ber einer Wohnung, die dort entgegen der allgemeinen Lebenserfahrung über keinerlei
stationäre oder mobile Rundfunkgeräte verfügen. Der „Wohnungsbeitrag” ist für jede
private Wohnung gesondert zu leisten, also auch für Wochenend- und sonstige Zweit-
wohnungen (z.B. Ferienhaus). Ein Rundfunkbeitrag für Kraftfahrzeuge im privaten
Bereich wird nicht erhoben.

5. Beitragsbefreiung für natürliche Personen

Die Regelungen in § 4 zur Befreiung von Rundfunkbeiträgen sind denen des alten
Rundfunkgebührenstaatsvertrags nachgebildet (und zum Teil erweitert). Anknüpfungs-
punkt ist jeweils eine bestimmte, von staatlichen Stellen gewährte soziale Leistung,
welche regelmäßig an bestimmte Einkommensgrenzen gebunden ist. Damit kann dann
auf Antrag eine Befreiung von der Beitragspflicht begehrt werden. Während bislang
eine Befreiung auch bei Vorliegen von bestimmten gesundheitlichen Voraussetzungen
gewährt werden konnte, ist nunmehr für diesen Personenkreis – entsprechend den Vor-
gaben des Bundessozialgerichts – nur noch eine Ermäßigung auf ein Drittel möglich.

6. Beitragspflicht im nicht privaten Bereich

Im nicht privaten Bereich gibt es im Vergleich zum alten Rundfunkgebührenrecht die
größeren Änderungen. Die Beitragspflicht knüpft an eine Betriebsstätte (§ 5 Abs. 1)
an. Betriebsstätte ist jede zu einem eigenständigen nicht ausschließlich privaten Zweck
genutzte ortsfeste Raumeinheit oder Fläche innerhalb einer Raumeinheit (§ 6 Abs. 1
Satz 1), wobei der Begriff grundstücksbezogen ausgestaltet ist (§ 6 Abs. 1 Satz 2).
Beitragsschuldner ist der Inhaber der Betriebsstätte. Das ist derjenige, der die Be-
triebsstätte im eigenen Namen nutzt oder in dessen Namen sie genutzt wird (§ 6 Abs.
2 Satz 1). Aus Gründen der Belastungsgleichheit wird die Höhe des Beitrags gestaffelt
nach der Zahl der Beschäftigten erhoben (§ 5 Abs. 1 Satz 2). Während bislang also
Geräte zu zählen waren, muss jetzt die Zahl der Beschäftigten festgestellt werden.

Daneben unterliegen bestimmte Raumeinheiten, die sich üblicherweise durch eine
überdurchschnittlich hohe Ausstattung mit Rundfunkgeräten und der damit eröffneten
erweiterten Nutzungsmöglichkeit für Gäste auszeichnen, gesonderten Beitragspflich-
ten. So ist für Gästezimmer und Ferienwohnungen zur vorübergehenden entgeltlichen
Beherbergung Dritter ab der zweiten Raumeinheit ein Drittelbeitrag zu entrichten
(§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1). Zudem ist für nicht privat genutzte Kraftfahrzeuge jeweils
ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrichten (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2), wobei pro
Betriebsstätte ein Kraftfahrzeug von der Beitragspflicht freigestellt ist.

7. Ausnahmen und Ermäßigungen von der Beitragspflicht im nicht privaten Bereich

Die Befreiungstatbestände im nicht privaten Bereich für besondere Einrichtungen
nach § 5 Abs. 7 RGebStV sind entfallen, da die Beitragslast durch die Staffelregelung
regelmäßig bereits vermindert ist. Gleichzeitig wird für bestimmte gemeinnützige
und vergleichbare Einrichtungen (z.B. Behinderten- oder Altenheime, Schulen, Univer-
sitäten, Feuerwehr, Polizei etc.) der Rundfunkbeitrag auf höchstens einen Beitrag pro
Betriebsstätte begrenzt (§ 5 Abs. 3).

8. Beitragspflicht für Kraftfahrzeuge

Für Kraftfahrzeuge besteht der Grundsatz, dass der Inhaber eines Fahrzeuges, das
– und sei es auch nur geringfügig – zu gewerblichen Zwecken oder einer anderen selb-
ständigen Erwerbstätigkeit oder zu gemeinnützigen oder öffentlichen Zwecken genutzt
wird, ein Drittel Rundfunkbeitrag zu zahlen hat. Das Innehaben einer Betriebsstätte ist
für diesen Beitrag für ein Kraftfahrzeug nicht erforderlich. Existiert jedoch eine Be-
triebsstätte, so ist jeweils ein Fahrzeug für je eine Betriebsstätte beitragsfrei. Beitrags-
frei sind auch Kraftfahrzeuge, die auf privilegierte Einrichtungen zugelassen sind.

9. Pflichten der Beitragsschuldner

Nach wie vor haben die Beitragsschuldner die Pflicht, sich selbst anzumelden oder ge-
wisse Änderungsmeldungen vorzunehmen. Die Regelungen über die Anzeigepflicht
in § 8 werden ergänzt durch die Auskunftsansprüche der Rundfunkanstalt, die sich in
§ 9 sowie auch in den Übergangsbestimmungen (§ 14 Abs. 1 und 2) finden. Bislang als
nicht private Rundfunkteilnehmer gemeldete Personen (z.B. Firmen) treffen bestimmte
Pflichten seit dem 1.1.2012 (§ 14 Abs. 2).

10. Überleitungen

Nach § 14 können die bislang bei der GEZ gespeicherten Daten zu den Rundfunkteil-
nehmern größtenteils auch für den Beitragseinzug übernommen werden. Wird auf
Anfragen nicht geantwortet, greifen Vermutungsregelungen. Aber auch bestehende
Befreiungen gelten, soweit sich die Voraussetzungen nicht geändert haben, ebenso
fort wie erteilte Lastschrift- und Einzugsermächtigungen.
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3. Rundfunkstaatsvertrag (Auszug)

in der Fassung des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages

II. Abschnitt: Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

§ 12
Funktionsgerechte Finanzausstattung, Grundsatz des Finanzausgleichs

(1) Die Finanzausstattung hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Lage zu ver-
setzen, seine verfassungsmäßigen und gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen; sie hat ins-
besondere den Bestand und die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu
gewährleisten.

(2) Der Finanzausgleich unter den Landesrundfunkanstalten ist Bestandteil des Finan-
zierungssystems der ARD; er stellt insbesondere eine funktionsgerechte Aufgabener-
füllung der Anstalten Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen sicher. Der Umfang
der Finanzausgleichsmasse und ihre Anpassung an den Rundfunkbeitrag bestimmen
sich nach dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag.

§ 13
Finanzierung

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich durch Rundfunkbeiträge, Einnahmen
aus Rundfunkwerbung und sonstigen Einnahmen; vorrangige Finanzierungsquelle ist
der Rundfunkbeitrag. Programme und Angebote im Rahmen seines Auftrags gegen be-
sonderes Entgelt sind unzulässig; ausgenommen hiervon sind Begleitmaterialien. Ein-
nahmen aus dem Angebot von Telefonmehrwertdiensten dürfen nicht erzielt werden.

§ 14
Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird regelmäßig entspre-
chend den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, einschließlich der
damit verbundenen Rationalisierungspotentiale, auf der Grundlage von Bedarfsanmel-
dungen der in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten
des Landesrechts, der Anstalt des öffentlichen Rechts „Zweites Deutsches Fernsehen”
(ZDF) und der Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio” durch die un-
abhängige Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund-
funkanstalten (KEF) geprüft und ermittelt.

(2) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs sind insbesondere zugrunde
zu legen

1. die wettbewerbsfähige Fortführung der bestehenden Rundfunkprogramme
sowie die durch Staatsvertrag aller Länder zugelassenen Fernsehprogramme
(bestandsbezogener Bedarf),

2. nach Landesrecht zulässige neue Rundfunkprogramme, die Teilhabe an den neuen
rundfunktechnischen Möglichkeiten in der Herstellung und zur Verbreitung von
Rundfunkprogrammen sowie die Möglichkeit der Veranstaltung neuer Formen von
Rundfunk (Entwicklungsbedarf),

3. die allgemeine Kostenentwicklung und die besondere Kostenentwicklung im
Medienbereich,

4. die Entwicklung der Beitragserträge, der Werbeerträge und der sonstigen Erträge,

5. die Anlage, Verzinsung und zweckbestimmte Verwendung der Überschüsse, die
dadurch entstehen, dass die jährlichen Gesamterträge der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des Deutschlandradios die
Gesamtaufwendungen für die Erfüllung ihres Auftrags übersteigen.

(3) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs soll ein hoher Grad der
Objektivierbarkeit erreicht werden.

(4) Die KEF wird von den Rechnungshöfen über die Ergebnisse der Prüfungen der in
der ARD zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschland-
radios einschließlich deren Beteiligungsunternehmen unterrichtet.

(5) Die Beitragsfestsetzung erfolgt durch Staatsvertrag.
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4. Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV)

Der grundsätzlich ab 1.1.2013 geltende Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ist jeweils
als Landesgesetz erlassen worden: Gesetz zum 15. RÄnStV vom 20. Mai 2011,
GVBl. Berlin 2011, S. 211 f. Gesetz zum 15. RÄnStV vom 9. Juni 2011,
GVBl. Brandenburg I/2011, Nr. 9, S. 1 f.

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Zweck des Rundfunkbeitrags
§ 2 Rundfunkbeitrag im privaten Bereich
§ 3 Wohnung
§ 4 Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung
§ 5 Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich
§ 6 Betriebsstätte, Beschäftigte
§ 7 Beginn und Ende der Beitragspflicht, Zahlungsweise, Verjährung
§ 8 Anzeigepflicht
§ 9 Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung
§ 10 Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, Vollstreckung
§ 11 Verwendung personenbezogener Daten
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
§ 13 Revision zum Bundesverwaltungsgericht
§ 14 Übergangsbestimmungen
§ 15 Vertragsdauer, Kündigung

§ 1
Zweck des Rundfunkbeitrags

Der Rundfunkbeitrag dient der funktionsgerechten Finanzausstattung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks im Sinne von § 12 Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages sowie
der Finanzierung der Aufgabe nach § 40 des Rundfunkstaatsvertrages.

§ 2
Rundfunkbeitrag im privaten Bereich

(1) Im privaten Bereich ist für jede Wohnung von deren Inhaber (Beitragsschuldner) ein
Rundfunkbeitrag zu entrichten.

(2) Inhaber einer Wohnung ist jede volljährige Person, die die Wohnung selbst bewohnt.
Als Inhaber wird jede Person vermutet, die

1. dort nach dem Melderecht gemeldet ist oder
2. im Mietvertrag für die Wohnung als Mieter genannt ist.

(3) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner entsprechend § 44 der Ab-
gabenordnung. Die Landesrundfunkanstalt kann von einem anderen als dem bisher in
Anspruch genommenen Beitragsschuldner für eine Wohnung für zurückliegende Zeit-
räume keinen oder nur einen ermäßigen Beitrag erheben, wenn dieser das Vorliegen
der Voraussetzungen für eine Befreiung oder Ermäßigung gemäß § 4 Abs. 7 Satz 2
zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme nachweist.

(4) Ein Rundfunkbeitrag ist nicht zu entrichten von Beitragsschuldnern, die aufgrund
Artikel 2 des Gesetzes vom 6. August 1964 zu dem Wiener Übereinkommen vom
18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (BGBI. 1964 II S. 957) oder entspre-
chende Rechtsvorschriften Vorrechte genießen.

§ 3
Wohnung

(1) Wohnung ist unabhängig von der Zahl der darin enthaltenen Räume jede ortsfeste,
baulich abgeschlossene Raumeinheit die

1. zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist oder genutzt wird und
2. durch einen eigenen Eingang unmittelbar von einem Treppenhaus, einem Vorraum

oder von außen, nicht ausschließlich über eine andere Wohnung, betreten werden
kann.

Nicht ortsfeste Raumeinheiten gelten als Wohnung, wenn sie Wohnungen im Sinne
des Melderechts sind. Nicht als Wohnung gelten Bauten nach § 3 des Bundeskleingar-
tengesetzes.

(2) Nicht als Wohnung gelten Raumeinheiten in folgenden Betriebsstätten:

1. Raumeinheiten in Gemeinschaftsunterkünften, insbesondere Kasernen, Unterkünfte
für Asylbewerber, Internate,

2. Raumeinheiten, die der nicht dauerhaften heim- oder anstaltsmäßigen Unter-
bringung dienen, insbesondere in Behinderten- und Pflegeheimen,

3. Patientenzimmer in Krankenhäusern,
4. Hafträume in Justizvollzugsanstalten und
5. Raumeinheiten, die der vorübergehenden Unterbringung in Beherbergungsstätten

dienen, insbesondere Hotel- und Gästezimmer, Ferienwohnungen, Unterkünfte in
Seminar- und Schulungszentren.

8 9

Broschur Recht-25.2.:Broschur Recht  25.02.2013  9:44 Uhr  Seite 8



§ 4
Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung

(1) Von der Beitragspflicht nach § 2 Abs. 1 werden auf Antrag folgende natürliche Per-
sonen befreit:

1. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölften
Buches des Sozialgesetzbuches (Sozialhilfe) oder nach den §§ 27 a oder 27 d
des Bundesversorgungsgesetzes,

2. Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
(Viertes Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches),

3. Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II einschließlich von Leistungen
nach § 22 des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches, soweit nicht Zuschläge nach
dessen § 24 gewährt werden, die die Höhe des Rundfunkbeitrages übersteigen,

4. Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
5. nicht bei den Eltern wohnende Empfänger von

a) Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz,
b) Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 99, 100 Nr. 3 des Dritten Buches des
Sozialgesetzbuches oder nach dem Vierten Kapitel, Fünfter Abschnitt des Dritten
Buches des Sozialgesetzbuches oder
c) Ausbildungsgeld nach den §§ 104 ff. des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches,

6. Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27 e des Bundesversorgungsgesetzes,
7. Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Buches

des Sozialgesetzbuches oder von Hilfe zur Pflege als Leistung der Kriegsopfer-
fürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz oder von Pflegegeld nach landes-
gesetzlichen Vorschriften,

8. Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Abs. 1 des Lastenausgleichsgesetzes
oder Personen, denen wegen Pflegebedürftigkeit nach § 267 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
Buchstabe c des Lastenausgleichsgesetzes ein Freibetrag zuerkannt wird,

9. Volljährige, die im Rahmen einer Leistungsgewährung nach dem Achten Buch des
Sozialgesetzbuches in einer stationären Einrichtung nach § 45 des Achten Buches
des Sozialgesetzbuches leben, und

10. taubblinde Menschen und Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 des Zwölften
Buches des Sozialgesetzbuches.

(2) Der Rundfunkbeitrag nach § 2 Abs. 1 wird auf Antrag für folgende natürliche
Person auf ein Drittel ermäßigt:

1. blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich sehbehinderte Menschen mit
einem Grad der Behinderung von wenigstens 60 vom Hundert allein wegen der
Sehbehinderung,

2. hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder denen eine ausreichende
Verständigung über das Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist, und

3. behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung nicht nur vorübergehend wenig-
stens 80 vom Hundert beträgt und die wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstal-
tungen ständig nicht teilnehmen können.

Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) Die dem Antragsteller gewährte Befreiung oder Ermäßigung erstreckt sich inner-
halb der Wohnung

1. auf dessen Ehegatten,
2. auf den eingetragenen Lebenspartner und
3. auf die Wohnungsinhaber, die bei der Gewährung einer Sozialleistung nach Absatz 1

als Teil einer Einsatzgemeinschaft im Sinne des § 19 des Zwölften Buches des
Sozialgesetzbuches berücksichtigt worden sind.

(4) Die Befreiung oder Ermäßigung beginnt mit dem Ersten des Monats, zu dem der
Gültigkeitszeitraum des Bescheids beginnt, wenn der Antrag innerhalb von zwei Mona-
ten nach dem Erstellungsdatum des Bescheids nach Absatz 7 Satz 2 gestellt wird.
Wird der Antrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so beginnt die Befreiung
oder Ermäßigung mit dem Ersten des Monats, der der Antragstellung folgt. Die Befrei-
ung oder Ermäßigung wird für die Gültigkeitsdauer des Bescheids befristet. Ist der Be-
scheid nach Absatz 7 Satz 2 unbefristet, so kann die Befreiung oder Ermäßigung auf
drei Jahre befristet werden, wenn eine Änderung der Umstände möglich ist, die dem
Tatbestand zugrunde liegen.

(5) Wird der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unwirksam, zurückgenommen oder wider-
rufen, so endet die Befreiung oder Ermäßigung zum selben Zeitpunkt. Derartige
Umstände sind vom Beitragsschuldner unverzüglich der zuständigen Landesrundfunk-
anstalt mitzuteilen.

(6) Unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Absatz 1 hat die Landesrundfunkanstalt
in besonderen Härtefällen auf gesonderten Antrag von der Beitragspflicht zu befreien.
Ein Härtefall liegt insbesondere vor, wenn eine Sozialleistung nach Absatz 1 Nr. 1 bis
10 in einem durch die zuständige Behörde erlassenen Bescheid mit der Begründung
versagt wurde, dass die Einkünfte die jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe
des Rundfunkbeitrags überschreiten. Absatz 4 gilt entsprechend.

(7) Der Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung ist vom Beitragsschuldner schriftlich
bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt zu stellen. Die Voraussetzungen für die Be-
freiung oder Ermäßigung sind durch die entsprechende Bestätigung der Behörde oder
des Leistungsträgers im Original oder durch den entsprechenden Bescheid im Original
oder in beglaubigter Kopie nachzuweisen; im Falle des Absatzes 1 Nr. 10 1. Alternative
genügt eine ärztliche Bescheinigung. Dabei sind auch die Namen der weiteren volljähri-
gen Bewohner der Wohnung mitzuteilen.
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§5
Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich

(1) Im nicht privaten Bereich ist für jede Betriebsstätte von deren Inhaber (Beitrags-
schuldner) ein Rundfunkbeitrag nach Maßgabe der folgenden Staffelung zu entrichten.
Die Höhe des zu leistenden Rundfunkbeitrags bemisst sich nach der Zahl der neben
dem Inhaber Beschäftigten und beträgt für eine Betriebsstätte

1. mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel des Rundfunkbeitrags,
2. mit neun bis 19 Beschäftigten einen Rundfunkbeitrag,
3. mit 20 bis 49 Beschäftigten zwei Rundfunkbeiträge,
4. mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf Rundfunkbeiträge,
5. mit 250 bis 499 Beschäftigten zehn Rundfunkbeiträge,
6. mit 500 bis 999 Beschäftigten 20 Rundfunkbeiträge,
7. mit 1.000 bis 4.999 Beschäftigten 40 Rundfunkbeiträge,
8. mit 5.000 bis 9.999 Beschäftigten 80 Rundfunkbeiträge,
9. mit 10.000 bis 19.999 Beschäftigten 120 Rundfunkbeiträge und

10. mit 20.000 oder mehr Beschäftigten 180 Rundfunkbeiträge.

(2) Unbeschadet der Beitragspflicht für Betriebsstätten nach Absatz 1 ist jeweils ein
Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrichten vom
1. Inhaber einer Betriebsstätte für jedes darin befindliche Hotel- und Gästezimmer und
für jede Ferienwohnung zur vorübergehenden entgeltlichen Beherbergung Dritter ab
der zweiten Raumeinheit und
2. Inhaber eines Kraftfahrzeugs (Beitragsschuldner) für jedes zugelassene Kraftfahr-
zeug, das zu gewerblichen Zwecken oder einer anderen selbständigen Erwerbstätigkeit
oder zu gemeinnützigen oder öffentlichen Zwecken des Inhabers genutzt wird; auf den
Umfang der Nutzung zu diesen Zweck kommt es nicht an; Kraftfahrzeuge sind Perso-
nenkraftwagen, Lastkraftwagen und Omnibusse; ausgenommen sind Omnibusse, die
für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 2 des Gesetzes zur Regionalisierung
des öffentlichen Personennahverkehrs eingesetzt werden.

Ein Rundfunkbeitrag nach Satz 1 Nr. 2 ist nicht zu entrichten für jeweils ein Kraftfahr-
zeug für jede beitragspflichtige Betriebsstätte des Inhabers.

(3) Für jede Betriebsstätte folgender Einrichtungen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe,
dass höchstens ein Rundfunkbeitrag zu entrichten ist:

1. gemeinnützige Einrichtungen für behinderte Menschen, insbesondere Heime,
Ausbildungsstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen,

2. gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes (Achtes Buch des Sozialgesetzbuches),

3. gemeinnützige Einrichtungen für Suchtkranke, der Altenhilfe, für Nichtsesshafte
und Durchwandererheime,

4. eingetragene gemeinnützige Vereine und Stiftungen,
5. öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen, staatlich genehmigte

oder anerkannte Ersatzschulen oder Ergänzungsschulen, soweit sie auf gemein-
nütziger Grundlage arbeiten, sowie Hochschulen nach dem Hochschulrahmengesetz
und

6. Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Zivil- und Katastrophenschutz.

Damit ist auch die Beitragspflicht für auf die Einrichtung zugelassene Kraftfahrzeuge
abgegolten. Die Gemeinnützigkeit im Sinne der Abgabenordnung ist der zuständigen
Landesrundfunkanstalt auf Verlangen nachzuweisen.

(4) Auf Antrag ist ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2 insoweit nicht zu entrich-
ten, als der Inhaber glaubhaft macht und auf Verlangen nachweist, dass die Betriebs-
stätte länger als drei zusammenhängende volle Kalendermonate vorübergehend
stillgelegt ist. Das Nähere regelt die Satzung nach § 9 Abs. 2.

(5) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 ist nicht zu entrichten für Betriebsstätten

1. die gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sind,
2. in denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist oder
3. die sich innerhalb einer beitragspflichtigen Wohnung befinden, für die bereits

ein Rundfunkbeitrag entrichtet wird.

(6) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2 ist nicht zu entrichten von

1. den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, den Landesmedienanstalten oder
den nach Landesrecht zugelassenen privaten Rundfunkveranstaltern oder
–anbietern oder

2. diplomatischen Vertretungen (Botschaft, Konsulat) eines ausländischen Staates.

§ 6
Betriebsstätte, Beschäftigte

(1) Betriebsstätte ist jede zu einem eigenständigen, nicht ausschließlich privaten
Zweck bestimmte oder genutzte ortsfeste Raumeinheit oder Fläche innerhalb einer
Raumeinheit. Dabei gelten mehrere Raumeinheiten auf einem Grundstück oder auf zu-
sammenhängenden Grundstücken, die demselben Inhaber zuzurechnen sind, als eine
Betriebsstätte. Auf den Umfang der Nutzung zu den jeweiligen nicht privaten Zwecken
sowie auf eine Gewinnerzielungsabsicht oder eine steuerliche Veranlagung des Bei-
tragsschuldners kommt es nicht an.
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(2) Inhaber der Betriebsstätte ist die natürliche oder juristische Person, die die Be-
triebsstätte im eigenen Namen nutzt oder in deren Namen die Betriebsstätte genutzt
wird. Als Inhaber wird vermutet, wer für diese Betriebsstätte in einem Register, insbe-
sondere Handels-, Gewerbe-, Vereins- oder Partnerschaftsregister eingetragen ist. In-
haber eines Kraftfahrzeugs ist derjenige, auf den das Kraftfahrzeug zugelassen ist.

(3) Als Betriebsstätte gilt auch jedes zu gewerblichen Zwecken genutzte Motorschiff.

(4) Beschäftigte sind alle im Jahresdurchschnitt sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten sowie Bediensteten in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit Aus-
nahme der Auszubildenden.

§ 7
Beginn und Ende der Beitragspflicht, Zahlungsweise, Verjährung

(1) Die Pflicht zur Entrichtung des Rundfunkbeitrags beginnt mit dem Ersten des Mo-
nats, in dem der Beitragsschuldner erstmals die Wohnung, die Betriebsstätte oder das
Kraftfahrzeug innehat. Das Innehaben eines Kraftfahrzeugs beginnt mit dem Ersten
des Monats, in dem es auf den Beitragsschuldner zugelassen wird.

(2) Die Beitragspflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem das Innehaben der
Wohnung, der Betriebsstätte oder des Kraftfahrzeugs durch den Beitragsschuldner
endet, jedoch nicht vor dem Ablauf des Monats, in dem dies der zuständigen Landes-
rundfunkanstalt angezeigt worden ist. Das Innehaben eines Kraftfahrzeugs endet mit
dem Ablauf des Monats, in dem die Zulassung auf den Beitragsschuldner endet.

(3) Der Rundfunkbeitrag ist monatlich geschuldet. Er ist in der Mitte eines Dreimonats-
zeitraums für jeweils drei Monate zu leisten.

(4) Die Verjährung der Beitragsforderung richtet sich nach den Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches über die regelmäßige Verjährung.

§ 8
Anzeigepflicht

(1) Das Innehaben einer Wohnung, einer Betriebsstätte oder eines beitragspflichtigen
Kraftfahrzeugs ist unverzüglich schriftlich der zuständigen Landesrundfunkanstalt
anzuzeigen (Anmeldung); entsprechendes gilt für jede Änderung der Daten nach Ab-
satz 4 (Änderungsmeldung). Eine Änderung der Anzahl der im Jahresdurchschnitt des
vorangegangenen Kalenderjahres sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Ab-
satz 4 Nr. 7 ist jeweils bis zum 31. März eines Jahres anzuzeigen; diese Änderung wirkt
ab dem 1. April des jeweiligen Jahres.

(2) Das Ende des Innehabens einer Wohnung, einer Betriebsstätte oder eines beitrags-
pflichtigen Kraftfahrzeugs ist der zuständigen Landesrundfunkanstalt unverzüglich
schriftlich anzuzeigen (Abmeldung).

(3) Die Anzeige eines Beitragsschuldners für eine Wohnung, eine Betriebsstätte oder
ein Kraftfahrzeug wirkt auch für weitere anzeigepflichtige Beitragsschuldner, sofern
sich für die Wohnung, die Betriebsstätte oder das Kraftfahrzeug keine Änderung der
Beitragspflicht ergibt.

(4) Bei der Anzeige hat der Beitragsschuldner der zuständigen Landesrundfunkanstalt
folgende, im Einzelfall erforderliche Daten mitzuteilen und auf Verlangen nachzu-
weisen:
1. Vor- und Familienname sowie frühere Namen, unter denen eine Anmeldung bestand,
2. Tag der Geburt,
3. Vor- und Familienname oder Firma und Anschrift des Beitragsschuldners und

seines gesetzlichen Vertreters,
4. gegenwärtige Anschrift jeder Betriebsstätte und jeder Wohnung, einschließlich

aller vorhandenen Angaben zur Lage der Wohnung,
5. letzte der Landesrundfunkanstalt gemeldete Anschrift des Beitragsschuldners,
6. vollständige Bezeichnung des Inhabers der Betriebsstätte,
7. Anzahl der Beschäftigten der Betriebsstätte,
8. Beitragsnummer,
9. Datum des Beginns des Innehabens der Wohnung, der Betriebsstätte oder des

beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs,
10. Zugehörigkeit zu den Branchen und Einrichtungen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1

und Abs. 3 Satz 1,
11. Anzahl der beitragspflichtigen Hotel- und Gästezimmer und Ferienwohnungen und
12. Anzahl und Zulassungsort der beitragspflichtigen Kraftfahrzeuge.

(5) Bei der Abmeldung sind zusätzlich folgende Daten mitzuteilen und auf Verlangen
nachzuweisen:
1. Datum des Endes des Innehabens der Wohnung, der Betriebsstätte oder des

beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs,
2. der die Abmeldung begründende Lebenssachverhalt und
3. die Beitragsnummer des für die neue Wohnung in Anspruch genommenen

Beitragsschuldners.
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§ 9
Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung

(1) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann von jedem Beitragsschuldner oder von
Personen oder Rechtsträgern, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass sie
Beitragsschuldner sind und dies nicht oder nicht umfassend angezeigt haben, Auskunft
über die in § 8 Abs. 4 genannten Daten verlangen. Kann die zuständige Landesrund-
funkanstalt den Inhaber einer Wohnung oder einer Betriebsstätte nicht feststellen, ist
der Eigentümer oder der vergleichbar dinglich Berechtigte der Wohnung oder des
Grundstücks, auf dem sich die Betriebsstätte befindet, verpflichtet, der Landesrund-
funkanstalt Auskunft über den tatsächlichen Inhaber der Wohnung oder der Betriebs-
stätte zu erteilen. Bei Wohnungseigentümergemeinschaften kann die Auskunft auch
vom Verwalter verlangt werden. Die Landesrundfunkanstalt kann mit ihrem Auskunfts-
verlangen neben den in § 8 Abs. 4 und 5 genannten Daten im Einzelfall weitere Daten
erheben, soweit dies nach Satz 1 erforderlich ist; § 11 Abs. 5 gilt entsprechend. Die
Landesrundfunkanstalt kann für die Tatsachen nach Satz 1 und die Daten nach Satz 4
Nachweise fordern. Der Anspruch auf Auskunft und Nachweise kann im Verwaltungs-
zwangsverfahren durchgesetzt werden.

(2) Die zuständige Landesrundfunkanstalt wird ermächtigt, Einzelheiten des Verfahrens

1. der Anzeigepflicht,
2. zur Leistung des Rundfunkbeitrags, zur Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht

oder zu deren Ermäßigung,
3. der Erfüllung von Auskunfts- und Nachweispflichten,
4. der Kontrolle der Beitragspflicht,
5. der Erhebung von Zinsen, Kosten und Säumniszuschlägen und
6. in den übrigen in diesem Staatsvertrag genannten Fällen

durch Satzung zu regeln. Die Satzung bedarf der Genehmigung der für die Rechtsauf-
sicht zuständigen Behörde und ist in den amtlichen Verkündigungsblättern der die
Landesrundfunkanstalt tragenden Länder zu veröffentlichen. Die Satzungen der Lan-
desrundfunkanstalten sollen übereinstimmen.

§ 10
Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, Vollstreckung

(1) Das Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag steht der Landesrundfunkanstalt und in
dem im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag bestimmten Umfang dem Zweiten Deut-
schen Fernsehen (ZDF), dem Deutschlandradio sowie der Landesmedienanstalt zu, in
deren Bereich sich die Wohnung oder die Betriebsstätte des Beitragsschuldners befin-
det oder das Kraftfahrzeug zugelassen ist.

(2) Der Rundfunkbeitrag ist an die zuständige Landesrundfunkanstalt als Schickschuld
zu entrichten. Die Landesrundfunkanstalt führt die Anteile, die dem ZDF, dem Deutsch-
landradio und der Landesmedienanstalt zustehen, an diese ab.

(3) Soweit ein Rundfunkbeitrag ohne rechtlichen Grund entrichtet wurde, kann derje-
nige, auf dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist, von der durch die Zahlung
bereicherten Landesrundfunkanstalten die Erstattung des entrichteten Betrages
fordern. Er trägt insoweit die Darlegungs- und Beweislast. Der Erstattungsanspruch
verjährt nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die regelmäßige
Verjährung.

(4) Das ZDF, das Deutschlandradio und die Landesrundfunkanstalten tragen die auf sie
entfallenden Anteile der Kosten des Beitragseinzugs und der nach Absatz 3 erstatteten
Beträge.

(5) Rückständige Rundfunkbeiträge werden durch die zuständige Landesrundfunkan-
stalt festgesetzt. Festsetzungsbescheide können stattdessen auch von der Landesrund-
funkanstalt im eigenen Namen erlassen werden, in deren Anstaltsbereich sich zur Zeit
des Erlasses des Bescheides die Wohnung, die Betriebsstätte oder der Sitz (§ 17 der
Zivilprozessordnung) des Beitragsschuldners befindet.

(6) Festsetzungsbescheide werden im Verwaltungsvollstreckungsverfahren vollstreckt.
Ersuchen um Vollstreckungshilfe gegen Beitragsschuldner, deren Wohnsitz oder Sitz in
anderen Ländern liegt, können von der zuständigen Landesrundfunkanstalt unmittel-
bar an die für den Wohnsitz oder den Sitz des Beitragsschuldners zuständige Vollstrek-
kungsbehörde gerichtet werden.

(7) Jede Landesrundfunkanstalt nimmt die ihr nach diesem Staatsvertrag zugewiese-
nen Aufgaben und die damit verbundenen Rechte und Pflichten ganz oder teilweise
durch die im Rahmen einer nichtrechtsfähigen öffentlich-rechtlichen Verwaltungsge-
meinschaft betriebene Stelle der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten
selbst wahr. Die Landesrundfunkanstalt ist ermächtigt, einzelne Tätigkeiten bei der
Durchführung des Beitragseinzugs und der Ermittlung von Beitragsschuldnern auf
Dritte zu übertragen und das Nähere durch die Satzung nach § 9 Abs. 2 zu regeln.
Die Landesrundfunkanstalt kann eine Übertragung von Tätigkeiten auf Dritte nach
Satz 2 ausschließen, die durch Erfolgshonorare oder auf Provisionsbasis vergütet
werden.
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§11
Verwendung personenbezogener Daten

(1) Beauftragt die Landesrundfunkanstalt Dritte mit Tätigkeiten bei der Durchführung
des Beitragseinzugs oder der Ermittlung von Beitragsschuldnern, die der Anzeige-
pflicht nach § 8 Abs. 1 nicht oder nicht vollständig nachgekommen sind, so gelten für
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der dafür erforderlichen Daten die für die
Datenverarbeitung im Auftrag anwendbaren Bestimmungen.

(2) Beauftragten die Landesrundfunkanstalten eine Stelle nach § 10 Abs. 7 Satz 1 mit
Tätigkeiten bei der Durchführung des Beitragseinzugs und der Ermittlung von Beitrags-
schuldnern, ist dort unbeschadet der Zuständigkeit des nach Landesrecht für die Lan-
desrundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbeauftragten ein behördlicher Daten-
schutzbeauftragter zu bestellen. Er arbeitet zur Gewährleistung des Datenschutzes mit
dem nach Landesrecht für die Landesrundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbeauf-
tragten zusammen und unterrichtet diesen über Verstöße gegen Datenschutzvorschrif-
ten sowie die dagegen getroffenen Maßnahmen. Im Übrigen gelten die für den behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten anwendbaren Bestimmungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes entsprechend.

(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt darf von ihr gespeicherte personenbezo-
gene Daten der Beitragsschuldner an andere Landesrundfunkanstalten auch im Rah-
men eines automatisierten Abrufverfahrens übermitteln, soweit dies zur rechtmäßigen
Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der empfangenden Landesrundfunk-
anstalt beim Beitragseinzug erforderlich ist. Es ist aufzuzeichnen, an welche Stellen,
wann und aus welchem Grund welche personenbezogenen Daten übermittelt worden
sind.

(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann im Wege des Ersuchens für Zwecke der
Beitragserhebung sowie zur Feststellung, ob eine Beitragspflicht nach diesem Staats-
vertrag besteht, personenbezogene Daten bei öffentlichen und nichtöffentlichen Stel-
len ohne Kenntnis des Betroffenen erheben, verarbeiten oder nutzen. Voraussetzung
dafür ist, dass

1. die Datenbestände dazu geeignet sind, Rückschlüsse auf die Beitragspflicht
zuzulassen, insbesondere durch Abgleich mit dem Bestand der bei den Landesrund-
funkanstalten gemeldeten Beitragsschuldner, und

2. sich die Daten auf Angaben beschränken, die der Anzeigepflicht nach § 8 unter-
liegen und kein erkennbarer Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene
ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung hat.

Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung bei den Meldebehörden beschränkt sich auf
die in § 14 Abs. 9 Nr. 1 bis 8 genannten Daten. Daten, die Rückschlüsse auf tatsächli-
che oder persönliche Verhältnisse liefern könnten, dürften nicht an die übermittelnde
Stelle rückübermittelt werden. Das Verfahren der regelmäßigen Datenübermittlung
durch die Meldebehörden nach den Meldegesetzen oder Meldedatenübermittlungsver-
ordnungen der Länder bleibt unberührt. Die Daten Betroffener, für die eine Auskunfts-
sperre gespeichert ist, dürfen nicht übermittelt werden.

(5) Die Landesrundfunkanstalt darf die in Absatz 4 und in § 4 Abs. 7, § 8 Abs. 4 und 5
und § 9 Abs. 1 genannten Daten und sonstige freiwillig übermittelte Daten nur für die
Erfüllung der ihr nach diesem Staatsvertrag obliegenden Aufgaben erheben, verarbei-
ten oder nutzen. Die erhobenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn feststeht,
dass sie nicht mehr benötigt werden oder eine Beitragspflicht dem Grunde nach nicht
besteht. Nicht überprüfte Daten sind spätestens nach zwölf Monaten zu löschen. Jeder
Beitragsschuldner erhält eine Anmeldebestätigung mit den für die Beitragserhebung
erforderlichen Daten.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. den Beginn der Beitragspflicht entgegen § 8 Abs. 1 und 3 nicht innerhalb eines
Monats anzeigt,

2. der Anzeigenpflicht nach § 14 Abs. 2 nicht nachgekommen ist oder
3. den fälligen Rundfunkbeitrag länger als sechs Monate ganz oder teilweise nicht

leistet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag der Landesrundfunkanstalt verfolgt;
sie ist vom Ausgang des Verfahrens zu benachrichtigen.

(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind von der Landesrundfunkanstalt unverzüglich
nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens zu löschen.

§ 13
Revision zum Bundesverwaltungsgericht

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bundesverwaltungsgericht
auch darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung der Be-
stimmungen dieses Staatsvertrages beruht.
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§ 14
Übergangsbestimmungen

(1) Jeder nach den Bestimmungen des Rundfunkgebührenstaatsvertrages als privater
Rundfunkteilnehmer gemeldeten natürlichen Person obliegt es, ab dem 1. Januar
2012 der zuständigen Landesrundfunkanstalt schriftlich alle Tatsachen anzuzeigen,
die Grund und Höhe der Beitragspflicht nach diesem Staatsvertrag ab dem 1. Januar
2013 betreffen, soweit die Tatsachen zur Begründung oder zum Wegfall der Beitrags-
pflicht oder zu einer Erhöhung oder Verringerung der Beitragsschuld führen.

(2) Jede nach den Bestimmungen des Rundfunkgebührenstaatsvertrags als nicht-
privater Rundfunkteilnehmer gemeldete natürliche oder juristische Person ist ab dem
1. Januar 2012 auf Verlangen der zuständigen Landesrundfunkanstalt verpflichtet,
ihr schriftlich alle Tatsachen anzuzeigen, die Grund und Höhe der Beitragspflicht nach
diesem Staatsvertrag ab dem 1. Januar 2013 betreffen.

(3) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von Absatz 1 oder 2 nicht nach-
gekommen ist, wird vermutet, dass jede nach den Bestimmungen des bis zum 31. De-
zember 2012 geltenden Rundfunkgebührenstaatsvertrags als

1. privater Rundfunkteilnehmer gemeldete Person nach Maßgabe von § 2 dieses
Staatsvertrages oder

2. nicht privater Rundfunkteilnehmer gemeldete natürliche oder juristische Person
nach Maßgabe von § 6 dieses Staatsvertrages,

unter der bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt geführten Anschrift ab Inkraft-
treten dieses Staatsvertrages Beitragsschuldner nach den Bestimmungen dieses
Staatsvertrages ist. Eine Abmeldung mit Wirkung für die Zukunft bleibt hiervon unbe-
rührt.

(4) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von Absatz 1 oder 2 nicht nach-
gekommen ist, wird vermutet, dass sich die Höhe des ab 1. Januar 2013 zu ent-
richtenden Rundfunkbeitrags nach der Höhe der bis zum 31. Dezember 2012 zu
entrichtenden Rundfunkgebühr bemisst; mindestens ist ein Beitrag in Höhe eines
Rundfunkbeitrages zu entrichten. Soweit der Beitragsschuldner bisher aufgrund der
Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und 8 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages von
der Rundfunkgebührenpflicht befreit war, wird vermutet, dass er mit Inkrafttreten die-
ses Staatsvertrages gemäß § 4 Abs. 2 ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu zahlen hat.

(5) Die Vermutungen nach Absatz 3 oder 4 können widerlegt werden. Auf Verlangen
der Landesrundfunkanstalt sind die behaupteten Tatsachen nachzuweisen.
Eine Erstattung bereits geleisteter Rundfunkbeiträge kann vom Beitragsschuldner nur
bis zum 31. Dezember 2014 geltend gemacht werden.

(6) Die bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt für den Rundfunkgebühreneinzug
gespeicherten Daten und Daten nach Absatz 1 und 2 dürfen von den Landesrundfunk-
anstalten in dem nach diesem Staatsvertrag erforderlichen und zulässigen Umfang ver-
arbeitet und genutzt werden. Die erteilten Lastschrift- oder Einzugsermächtigungen
sowie Mandate bleiben für den Einzug der Rundfunkbeiträge bestehen.

(7) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefreiungsbescheide nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 6 und 9 bis 11 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages gelten bis zum Ablauf
ihrer Gültigkeit als Rundfunkbeitragsbefreiungen nach § 4 Abs. 1.

(8) Eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht nach § 5 Abs. 7 des Rundfunkge-
bührenstaatsvertrages endet zum 31. Dezember 2012. Soweit Einrichtungen nach § 5
Abs. 3 bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages nach Art. 7 Abs. 2 Satz 1 des 15. Rund-
funkänderungsstaatsvertrages von der Rundfunkgebührenpflicht nach § 5 Abs. 7 des
Rundfunkgebührenstaatsvertrages befreit waren, gilt für deren Betriebsstätten der
Nachweis nach § 5 Abs. 3 Satz 3 als erbracht.

(9) Um einen einmaligen Abgleich zum Zwecke der Bestands- und Ersterfassung zu er-
möglichen, übermittelt jede Meldebehörde für einen bundesweit einheitlichen Stichtag
automatisiert innerhalb von längstens zwei Jahren ab dem Inkrafttreten dieses Staats-
vertrages gegen Kostenerstattung einmalig in standardisierter Form die nachfolgenden
Daten aller volljährigen Personen an die jeweils zuständige Landesrundfunkanstalt:

1. Familienname,
2. Vornamen unter Bezeichnung des Rufnamens,
3. frühere Namen,
4. Doktorgrad,
5. Familienstand,
6. Tag der Geburt,
7. gegenwärtige und letzte Anschrift von Haupt- und Nebenwohnungen,

einschließlich aller vorhandenen Angaben zur Lage der Wohnung, und
8. Tag des Einzugs in die Wohnung.

Hat die zuständige Landesrundfunkanstalt nach dem Abgleich für eine Wohnung einen
Beitragsschuldner festgestellt, hat sie die Daten der übrigen dort wohnenden Personen
unverzüglich zu löschen, sobald das Beitragskonto ausgeglichen ist. Im Übrigen darf sie
die Daten zur Feststellung eines Beitragsschuldners für eine Wohnung nutzen, für die
bislang kein Beitragsschuldner festgestellt wurde; Satz 2 gilt entsprechend. Die Lan-
desrundfunkanstalt darf die Daten auch zur Aktualisierung oder Ergänzung von bereits
vorhandenen Teilnehmerdaten nutzen. § 11 Abs. 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(10) Die Landesrundfunkanstalten dürfen bis zum 31. Dezember 2014 keine Adress-
daten privater Personen ankaufen.
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(11) Die Vorschriften des Rundfunkgebührenstaatsvertrages bleiben auf Sachverhalte
anwendbar, nach denen bis zum 31. Dezember 2012 noch keine Rundfunkgebühren
entrichtet oder erstattet wurden.

§ 15
Vertragsdauer, Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der vertragsab-
schließenden Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr
gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2014 erfolgen.
Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit
gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung
ist gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklä-
ren. Die Kündigung eines Landes lässt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder zu-
einander unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder den Vertrag binnen einer
Frist von drei Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt
kündigen.

5. Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (Auszug)

Rundfunkfinanzierungstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert
durch Artikel 6 des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages
GVBl Brandenburg I/2011, Nr. 9, S. 14 f.; GVBl Berlin 2011, S. 217 f.

2. Abschnitt
Höhe des Rundfunkbeitrags

§ 8
Höhe des Rundfunkbeitrags

Die Höhe des Rundfunkbeitrags ist vorbehaltlich einer Neufestsetzung im Verfahren
nach § 3 auf monatlich 17,98 Euro festgesetzt.

§ 9
Aufteilung der Mittel

(1) Von dem Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag erhalten vorbehaltlich einer Neu-
festsetzung im Verfahren nach § 3 die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten einen Anteil von 72,6295 vom Hundert, das ZDF einen Anteil von
24,7579 vom Hundert und die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschland-
radio” einen Anteil von 2,6126 vom Hundert.

(2) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder das
ZDF sich nicht an der nationalen Stelle des Europäischen Fernsehkulturkanals „ARTE”
beteiligen, stehen der nationalen Stelle von ARTE fur die Finanzierung dieses Pro-
grammvorhabens die auf diese Anstalten entfallenden Anteile an der Finanzierung un-
mittelbar aus dem Rundfunkbeitragsaufkommen zu. Der Anteil dieser Anstalten bemißt
sich nach dem für sie in Ziffer 6.2 des Gesellschaftsvertrages der nationalen Stellen
von ARTE in der Fassung vom 1. Dezember 1994 vorgesehenen Pflichtanteil für die
Programmzulieferung. Dabei ist ein Finanzierungsbetrag von insgesamt 163,71 Mio.
Euro jährlich zu Grunde zu legen. Die Mittel können in zwölf gleichen Teilbeträgen vier-
teljährlich, jeweils in der Mitte des Kalendervierteljahres abgerufen oder Teilbeträge
auf einen der späteren Abruftermine übertragen werden.
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3. Abschnitt
Anteil der Landesmedienanstalten

§ 10
Höhe des Anteils

(1) Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten beträgt 1,8989 vom Hundert des
Rundfunkbeitrags. Aus dem jährlichen Gesamtbetrag des Anteils aller Landesmedien-
anstalten erhält jede Landesmedienanstalt vorab einen Sockelbetrag von 511.290
Euro. Der verbleibende Betrag steht den einzelnen Landesmedienanstalten im Verhält-
nis des Aufkommens aus dem Rundfunkbeitrag in ihren Ländern zu.

(2) Wird aus zwei oder mehreren Landesmedienanstalten eine gemeinsame Landes-
medienanstalt gebildet, so steht dieser für einen Zeitraum von drei Kalenderjahren ein
Sockelbetrag in der Höhe der Summe der bisher den einzelnen Landesmedienanstalten
zugewiesenen Sockelbeträge zu. Für Landesmedienanstalten, die bis zum 29. Februar
2012 fusionieren, gilt unbeschadet des Satzes 1, dass im vierten Jahr nach der Zu-
sammenlegung der zweite und jeder weitere Sockelbetrag ebenfalls 100 vom Hundert
betragen. Der zweite und jeder weitere Sockelbetrag betragen im fünften Jahr 75 vom
Hundert, im sechsten Jahr 50 vom Hundert und im siebten Jahr 25 vom Hundert des
ursprünglichen zweiten oder weiteren Sockelbetrages und entfallen mit Beginn des
achten Jahres.

6. Satzung des Rundfunk Berlin-Brandenburg
über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge

(Rundfunkbeitragssatzung)

Vom 6. Dezember 2012

Gemäß Artikel 1 § 9 Abs. 2 des Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrags vom
15. bis 21. Dezember 2010 (Rundfunkbeitragsstaatsvertrag - RBStV) hat der Rund-
funk Berlin-Brandenburg durch Beschluss des Rundfunkrates vom 1. November 2012
mit rechtsaufsichtlicher Genehmigung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin
vom 30. November 2012 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für alle Personen, die im Sinne des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages
Wohnungen (§ 3 RBStV), Betriebsstätten (§ 6 RBStV) oder Kraftfahrzeuge (§ 5 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 Satz 3 RBStV) innehaben.

§ 2
Gemeinsame Stelle der Landesrundfunkanstalten

Die im Rahmen einer nicht rechtsfähigen öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgemein-
schaft betriebene gemeinsame Stelle der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunk-
anstalten nimmt die der Rundfunkanstalt zugewiesenen Aufgaben und die damit
verbundenen Rechte und Pflichten nach § 10 Abs. 7 Satz 1 RBStV ganz oder teilweise
für diese wahr. Sie wird dabei auch für das ZDF und das Deutschlandradio tätig.

§ 3
Anzeigen, Formulare

(1) Anzeigen über Beginn und Ende des Innehabens einer Wohnung, einer Betriebs-
stätte oder eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeuges sind unverzüglich schriftlich
gemäß §§ 126 Abs. 1, 3 und 4, 126a Abs. 1 BGB der in § 2 genannten gemeinsamen
Stelle zuzuleiten. Dies gilt auch für die Anzeige eines Wohnungswechsels sowie für jede
Änderung der Daten nach § 8 Abs. 4 und 5 RBStV.

(2) Für die Anzeigen sollen die dafür vorgesehenen Formulare verwendet werden. Die
Formulare werden im Internet und an Stellen, die für jedermann zugänglich sind und
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von der Rundfunkanstalt bekannt gegeben werden, sowie von nach § 16 Abs. 4
beauftragten Dritten kostenlos bereitgehalten.

(3) Den Beitragsschuldner/Die Beitragsschuldnerin trifft die Beweislast für den Zugang
einer Anzeige im Sinne von Absatz 1 bei der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle.

§ 4
Inhalt der Anzeigen

(1) Im privaten Bereich kommt als Abmeldegrund nach § 8 Abs. 5 Nr. 2 RBStV insbe-
sondere die Wohnungsaufgabe ohne Bezug einer neuen Wohnung im Inland, die Aus-
wanderung, der Zuzug des Inhabers/der Inhaberin in eine Wohnung, für die schon ein
Rundfunkbeitrag entrichtet wird, sowie der Tod des Inhabers/der Inhaberin in Betracht.
Im nichtprivaten Bereich kommt als Abmeldegrund insbesondere die Aufgabe oder
Übertragung des Betriebs in Betracht. Dabei ist der die Abmeldung begründende
Lebenssachverhalt nur in typisierter Form anzugeben; individuelle Motive für die Ab-
meldung (z. B. „Scheidung“ oder „Ruhestand“) sind nicht anzugeben.

(2) Als Anzahl der im Durchschnitt eines Kalenderjahres sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten nach § 8 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 Nr. 7 RBStV ist der zwölfte Teil (Divisor 12)
der Summe aus den Zahlen der am jeweiligen Monatsende des vorangegangenen
Kalenderjahres sozialversicherungspflichtig Beschäftigten oder Bediensteten in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit Ausnahme der Auszubildenden anzuzeigen.
Für jeden von der Beitragspflicht nach § 5 Abs. 4 RBStV freigestellten Monat verrin-
gert sich der Divisor um eins.

(3) Als Zulassungsort für ein beitragspflichtiges Kraftfahrzeug nach § 8 Abs. 4 Nr. 12
RBStV ist der erste Teil des Kennzeichens des Kraftfahrzeugs (Unterscheidungszeichen
der Verwaltungsbezirke gemäß § 8 Abs. 1 Fahrzeugzulassungsverordnung) anzuzei-
gen. Sofern es sich um ein Unterscheidungszeichen der Anlage 3 zu § 8 Abs. 1 Satz 5
Fahrzeugzulassungsverordnung handelt, ist zusätzlich der Sitz der Zulassungsbehörde
mitzuteilen.

§ 5
Beitragsschuldner, Beitragsnummer

Jeder Beitragsschuldner/Jede Beitragsschuldnerin erhält eine Anmeldebestätigung
mit den für die Beitragserhebung erforderlichen Daten und eine Beitragsnummer.
Die Beitragsnummer ist bei allen Anzeigen, Anträgen, Zahlungen und sonstigen Mittei-
lungen anzugeben.

§ 6
Erfüllung von Nachweispflichten

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle kann im Einzelfall
verlangen, dass ein Nachweis erbracht wird für alle Tatsachen, die Grund, Höhe oder
Zeitraum der Beitragspflicht betreffen, insbesondere

1. für die Zugehörigkeit zu einer der in § 5 Abs. 3 Satz 1 RBStV genannten Einrichtungen,

2. für die Widerlegung der Vermutung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 RBStV oder nach
§ 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 RBStV (Inhaber einer Wohnung) oder

3. für die Widerlegung der Vermutung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 RBStV oder nach
§ 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 RBStV (Inhaber einer Betriebsstätte).

(2) Die Nachweise sind durch Urkunden zu erbringen. Dabei soll der Beitragsschuldner/
die Beitragsschuldnerin darauf hingewiesen werden, welche Daten zum Nachweis benö-
tigt werden. Als Nachweis ist in den Fällen des

Absatz 1, 1.) insbesondere eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen oder
vorgesetzten Behörde oder ein Auszug aus einem öffentlichen Register, für die Ge-
meinnützigkeit der Einrichtung oder ihres Rechtsträgers eine Bescheinigung der zu-
ständigen Finanzbehörde vorzulegen,

Absatz 1, 2.) insbesondere eine Meldebescheinigung der Meldebehörde vorzulegen,

Absatz 1, 3.) insbesondere ein Auszug aus einem öffentlichen Register oder eine ent-
sprechende Bescheinigung der Register führenden Stelle oder der zuständigen berufs-
ständischen Kammer vorzulegen.

(3) Den Beitragsschuldner/Die Beitragsschuldnerin trifft die Beweislast für den Zugang
der Nachweise.

§ 7
Datenerhebung bei öffentlichen Stellen

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle wird eine andere
öffentliche Stelle um die Übermittlung personenbezogener Daten gemäß § 11 Abs. 4
RBStV nur ersuchen, soweit eine vorherige Datenerhebung unmittelbar beim Betrof-
fenen erfolglos war oder nicht möglich ist. Dabei werden nur die in § 8 Abs. 4 und 5
RBStV genannten Daten unter den Voraussetzungen von § 11 Abs. 4 Satz 2 RBStV
erhoben. Die Verfahren der regelmäßigen Datenübermittlung durch die Meldebehörden
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nach den entsprechenden Regelungen der Länder und der einmaligen Meldedaten-
übermittlung nach § 14 Abs. 9 RBStV bleiben unberührt.

(2) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle wird personen-
bezogene Daten nach Absatz 1 bei öffentlichen Stellen nur erheben, um

1. bisher unbekannte Beitragsschuldner festzustellen oder

2. die von ihr gespeicherten Daten von Beitragsschuldnern im Rahmen des Daten-
katalogs nach § 8 Abs. 4 und 5 RBStV zu berichtigen, zu ergänzen oder zu löschen.

(3) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle wird nur solche
öffentlichen Stellen um die Übermittlung personenbezogener Daten ersuchen, die über
die Daten einzelner Inhaber von Wohnungen oder einzelner Inhaber von Betriebsstät-
ten verfügen und denen die Übermittlung dieser Daten an die Rundfunkanstalt recht-
lich gestattet ist. Diese öffentlichen Stellen sind insbesondere

1. Meldebehörden,

2. Handelsregister,

3. Gewerberegister und

4. Grundbuchämter.

(4) Auf das datenschutzrechtliche Auskunftsersuchen eines Beitragsschuldners/einer
Beitragsschuldnerin wird die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame
Stelle dem Beitragsschuldner/der Beitragsschuldnerin die öffentliche Stelle mitteilen,
die ihr die jeweiligen Daten des Beitragsschuldners/der Beitragsschuldnerin über-
mittelt hat.

§ 8
Datenerhebung bei nicht-öffentlichen Stellen

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle darf ein Aus-
kunftsverlangen an die in § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 RBStV genannten Personen nur
richten, wenn ein vorheriges Auskunftsverlangen unmittelbar bei dem/der Betroffenen
nach § 9 Abs. 1 Satz 1 RBStV und eine Anfrage bei der Meldebehörde oder dem
maßgeblichen öffentlichen Register nach § 7 Abs. 3 erfolglos geblieben ist oder nicht
möglich war. Die Auskunft ist schriftlich zu erteilen und auf die Daten nach § 8 Abs. 4
Nr. 3 RBStV der jeweiligen Inhaber der betreffenden Wohnung oder Betriebsstätte
beschränkt.

(2) Vorbehaltlich der Regelungen in Absatz 1 darf die Rundfunkanstalt oder die in § 2
genannte gemeinsame Stelle als nichtöffentliche Stelle nur Unternehmen des Adress-
handels und der Adressverifizierung um die Übermittlung personenbezogener Daten
gemäß § 11 Abs. 4 RBStV im Rahmen der dort in Satz 2 genannten Beschränkungen
ersuchen. § 14 Abs. 10 RBStV ist zu beachten. § 7 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 und
Abs. 4 gelten entsprechend.

§ 9
Technisch-organisatorischer Datenschutz

Es ist sicherzustellen, dass bei der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle ein wirksames
und übergreifendes Informationssicherheits-Managementsystem installiert und die
Löschung der Daten von Rundfunkteilnehmern und Beitragsschuldnern nach einem
einheitlichen Konzept geregelt wird.

§ 10
Zahlungen

(1) Der Beitragsschuldner/Die Beitragsschuldnerin hat die Rundfunkbeiträge auf
seine/ihre Gefahr auf das Beitragsabwicklungskonto ARD/ZDF/Deutschlandradio bei
Banken oder Sparkassen zu leisten.

(2) Der Beitragsschuldner/Die Beitragsschuldnerin kann die Rundfunkbeiträge nur bar-
geldlos mittels folgender Zahlungsformen entrichten:

1. Ermächtigung zum Einzug mittels Lastschrift bzw. künftiger SEPA-Basislastschrift,

2. Einzelüberweisung,

3. Dauerüberweisung.

(3) Die Kosten der Zahlungsübermittlung einschließlich eventueller Rücklastschrift-
kosten hat der Beitragsschuldner/die Beitragsschuldnerin zu tragen.

(4) Der Beitragsschuldner/Die Beitragsschuldnerin ist verpflichtet, die von ihm/ihr zu
Lasten seines/ihres Bankkontos geleisteten Zahlungen der Rundfunkbeiträge zu über-
prüfen und etwaige Einwendungen geltend zu machen.
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§ 11
Säumniszuschläge, Kosten

(1) Werden geschuldete Rundfunkbeiträge nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen
nach Fälligkeit in voller Höhe entrichtet, wird ein Säumniszuschlag in Höhe von einem
Prozent der rückständigen Beitragsschuld, mindestens aber ein Betrag von 8,00 Euro
fällig. Der Säumniszuschlag wird zusammen mit der Rundfunkbeitragsschuld durch Be-
scheid nach § 10 Abs. 5 RBStV festgesetzt. Mit jedem Bescheid kann nur ein Säumnis-
zuschlag festgesetzt werden.

(2) Beitragsschuldner, die ihrer Anzeigepflicht nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1
RBStV (Anmeldung), nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 i.V.m. Abs. 4 Nr. 4, 9, 11 und
12 RBStV (Änderungsmeldung) oder nach § 14 Abs. 2 RBStV nicht innerhalb eines
Monats nachgekommen sind, haben der Rundfunkanstalt die ihr von Dritten für die
Beschaffung der erforderlichen Daten in Rechnung gestellten Kosten (Gebühren und
Auslagen) zu erstatten. Die Kosten der Meldedatenübermittlung nach § 14 Abs. 9
RBStV sind nicht zu erstatten.

(3) Beitragsschuldner haben der Rundfunkanstalt die von ihr verauslagten notwendi-
gen Kosten der Zwangsvollstreckung zu erstatten.

(4) Der Rundfunkanstalt entstandene Kosten werden zusammen mit der Rundfunkbei-
tragsschuld durch Bescheid nach § 10 Abs. 5 RBStV festgesetzt und im Verwaltungs-
vollstreckungsverfahren vollstreckt.

(5) Die Rundfunkanstalt kann für die Anfertigung und Übersendung von Ablichtungen
aus den Verwaltungsakten Kostenerstattung nach den Bestimmungen von Anlage 1
zum Gerichtskostengesetz verlangen.

§ 12
Zinsen

(1) Personen, die ihrer Anzeigepflicht nach § 8 Abs. 1 RBStV nicht oder nicht
vollständig nachgekommen sind oder die über rechtlich erhebliche Tatsachen für die
Beitragserhebung unrichtige Angaben gemacht haben, haben für die dadurch nicht
entrichteten Rundfunkbeiträge Zinsen ab dem dritten Monat nach Beginn der Beitrags-
pflicht zu zahlen. § 2 Abs. 3 Satz 1 RBStV gilt entsprechend.

(2) Der Gesamtbetrag der infolge der unterlassenen, unvollständigen oder unrichtigen
Angaben nicht zum Zeitpunkt der gesetzlichen Fälligkeit entrichteten Rundfunkbei-
träge wird jährlich mit 6 vom Hundert verzinst.

(3) Die Zinsen werden zusammen mit der Rundfunkbeitragsschuld durch Bescheid
nach § 10 Abs. 5 RBStV festgesetzt und im Verwaltungsvollstreckungsverfahren voll-
streckt.

(4) Zinsen nach Absatz 1 werden nicht erhoben, soweit der Beitragsschuldner/die
Beitragsschuldnerin in vollem Umfang die unterlassenen Angaben nachholt, die unvoll-
ständigen Angaben ergänzt oder die unrichtigen Angaben berichtigt und die Rundfunk-
anstalt erstmals hierdurch von den die Beitragspflicht begründenden Tatsachen
vollständig Kenntnis erhält.

§ 13
Verrechnung

Zahlungen werden vorbehaltlich der Regelung in § 17 Abs. 4 jeweils mit der ältesten
Rundfunkbeitragsschuld verrechnet. Ansprüche der Rundfunkanstalt

1. auf Erstattung von Vollstreckungskosten,

2. auf Erstattung von Kosten nach § 10 Abs. 3,

3. auf Erstattung von Kosten nach § 11 Abs. 2,

4. auf Mahngebühren,

5. auf Säumniszuschläge,

6. auf Zinsen

werden jeweils dem Beitragszeitraum nach § 7 Abs. 3 Satz 2 RBStV zugeordnet und in
der genannten Reihenfolge jeweils im Rang vor der jeweiligen Rundfunkbeitragsschuld
verrechnet. Die Sätze 1 und 2 gelten auch dann, wenn der Beitragsschuldner/die Bei-
tragsschuldnerin eine andere Bestimmung trifft.

§ 14
Vorübergehende Stilllegung einer Betriebsstätte

(1) Der Antrag auf befristete Freistellung von der Beitragspflicht wegen vorübergehen-
der vollständiger Stilllegung einer Betriebsstätte nach § 5 Abs. 4 RBStV ist schriftlich
an die in § 2 genannte gemeinsame Stelle zu richten. Für den Antrag soll das entspre-
chende Formular verwendet werden, das hierfür im Internet bereitgestellt wird.
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(2) Der Antrag ist schriftlich zu begründen. In der Begründung sind die vorüberge-
hende Betriebsstilllegung und ihre Dauer glaubhaft zu machen; dabei sind individuelle
Motive für die Betriebsstilllegung nicht anzugeben. Die Glaubhaftmachung ist insbe-
sondere möglich durch Vorlage

1. einer Bestätigung des zuständigen Trägers der Sozialversicherung über die Aus-
setzung der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen für die Beschäftigten des
Inhabers der Betriebsstätte während deren vorübergehender Stilllegung,

2. einer Bestätigung des Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers des Beitrags-
schuldners/der Beitragsschuldnerin über die vorübergehende Stilllegung der
Betriebsstätte,

3. des Ausdrucks der aktuellen Internetseite des Betriebs mit Hinweisen auf die
vorübergehende Stilllegung der Betriebsstätte oder

4. einer Bestätigung der örtlichen Tourismusorganisation über die vorübergehende
Stilllegung der Betriebsstätte.

(3) Die Rundfunkanstalt kann im Einzelfall verlangen, dass für die Betriebsstilllegung
und ihre Dauer geeignete Nachweise vorgelegt werden. Ergeben sich nachträglich tat-
sächliche Anhaltspunkte für das Fehlen der Freistellungsvoraussetzungen, kann die
Rundfunkanstalt innerhalb der Fristen des § 147 Abs. 3 Abgabenordnung nach Eintritt
der Bestandskraft des Freistellungsbescheids Nachweise anfordern.

(4) Die befristete Freistellung von der Beitragspflicht nach Absatz 1 erfolgt durch Be-
scheid; sie beginnt mit dem Beginn des ersten vollen Monats der Stilllegung der Be-
triebsstätte, jedoch nicht vor dem Ersten des auf die Antragstellung folgenden
Kalendermonats; sie endet mit dem Ablauf des letzten vollen Kalendermonats der Be-
triebsstilllegung. Während des Freistellungszeitraums kann dessen Verlängerung um
weitere Kalendermonate beantragt werden.

(5) Wird die Betriebsstätte nicht, nicht vollständig oder nicht für den beantragten Zeit-
raum stillgelegt, so hat der Beitragsschuldner/die Beitragsschuldnerin dies unverzüg-
lich der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle anzuzeigen; dies gilt auch, soweit ein
Bescheid nach Absatz 4 Satz 1 bereits ergangen ist.

(6) Wird die Betriebsstätte vor Ablauf des gewährten Freistellungszeitraums wieder in
Betrieb genommen, so endet die Freistellung von der Beitragspflicht mit Ablauf des
letzten vollen Kalendermonats der Betriebsstilllegung; ist hierdurch die Betriebsstätte
nicht mehr mindestens drei zusammenhängende volle Kalendermonate stillgelegt, so
gilt die Freistellung als nicht erteilt.

(7) Für den Zugang des Freistellungsantrags, der Mittel der Glaubhaftmachung, der
von der Rundfunkanstalt oder von der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle angefor-
derten Nachweise und der Anzeige nach Absatz 5 trägt der Beitragsschuldner/die Bei-
tragsschuldnerin die Beweislast.

§ 15
Befreiung von der Beitragspflicht in besonderen Härtefällen

nach § 4 Abs. 6 Satz 2 RBStV

(1) Wird ein Antrag auf Befreiung nach § 4 Abs. 6 Satz 2 RBStV bei der in § 2 genann-
ten gemeinsamen Stelle innerhalb von zwei Monaten nach dem Erstellungsdatum eines
Ablehnungsbescheides der Sozialbehörde gestellt (Antragsfrist), so beginnt eine
darauf gewährte Befreiung mit dem Ersten des Monats, in dem der Antrag bei der
Sozialbehörde gestellt wurde. Der Antragsteller/die Antragstellerin hat das Datum der
Antragstellung bei der Sozialbehörde nachzuweisen und trägt die Beweislast für den
Zugang des Antrags.

(2) Wird der Antrag auf Befreiung nach Absatz 1 nicht innerhalb der dort genannten
Antragsfrist gestellt, so beginnt die Befreiung mit dem Ersten des Monats, der der An-
tragstellung bei der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle folgt.

(3) Eine Befreiung in den besonderen Härtefällen nach Absatz 1 wird regelmäßig für
die Dauer eines Jahres gewährt.

(4) Entfällt die Voraussetzung für die Befreiung nach Absatz 1, so ist dies der in § 2
genannten gemeinsamen Stelle unverzüglich mitzuteilen; die Befreiung endet mit Ab-
lauf des Monats, in dem die Voraussetzung für die Befreiung entfällt.

§ 16
Übertragung einzelner Tätigkeiten auf Dritte (Auftragnehmer)

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle kann gemäß § 10
Abs. 7 Satz 2 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Satz 1 RBStV Dritte mit einzelnen Tätigkei-
ten bei der Durchführung des Beitragseinzugs, insbesondere mit der Überprüfung der
Einhaltung der Vorschriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags, mit der Feststellung
beitragsrelevanter Tatsachen, mit der Einziehung oder mit Inkassomaßnahmen von
Rundfunkbeiträgen einschließlich aller Nebenforderungen beauftragen.

(2) Dritte nach Absatz 1 können insbesondere sein: Andere Rundfunkanstalten, Druck-
dienstleister, Telefoncallcenter, Datenerfassungs-, Datenträgervernichtungsunterneh-
men und Inkassounternehmen sowie Personen, die die Einhaltung der Vorschriften des
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Rundfunkbeitragsstaatsvertrags überprüfen. Die Rundfunkanstalt darf ein Inkassoun-
ternehmen erst beauftragen, nachdem der geschuldete Betrag durch die hoheitliche
Vollstreckung nicht oder nicht vollständig beigetrieben werden konnte.

(3) Nach Absatz 1 beauftragte Dritte sind zu Entscheidungen nur im Rahmen der ihnen
erteilten Aufträge oder Weisungen befugt. Es ist vertraglich und technisch-organisa-
torisch sicherzustellen, dass diese Stellen die Daten der Beitragsschuldner nur für
Zwecke des Rundfunkbeitragseinzugs speichern, verarbeiten und nutzen. Die für die
beauftragende Rundfunkanstalt geltenden landesrechtlichen Vorschriften für die
Datenverarbeitung im Auftrag sind zu beachten.

(4) Werden Dritte gemäß § 10 Abs. 7 Satz 2 RBStV mit der Überprüfung der Einhal-
tung der Vorschriften des RBStV, insbesondere mit der Feststellung bisher nicht be-
kannter Beitragsschuldner beauftragt, sind diese berechtigt, die der Rundfunkanstalt
nach den Bestimmungen des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages zustehenden Auskünfte
und die entsprechenden Mittel zur Glaubhaftmachung und Nachweise zu verlangen.
Sie sind auch berechtigt, Anzeigen gemäß § 8 Abs. 1 RBStV entgegenzunehmen.
Sie haben sich durch einen Dienstausweis auszuweisen.

(5) Den mit der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrags beauftragten Dritten ist es nicht gestattet,

a Wohnungen zu betreten, es sei denn ihnen wird dies ausdrücklich vom jeweiligen
Inhaber des Hausrechts gestattet,

b) Zahlungen zur Tilgung einer Rundfunkbeitragsschuld entgegenzunehmen,

c) Abmeldungen oder eidesstattliche Versicherungen entgegenzunehmen,

d) Personen, die erkennbar nicht Inhaber der jeweiligen Wohnung sind, nach den
Namen und Anschriften der Inhaber zu befragen - § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 RBStV
bleiben unberührt oder

e) Personen unter 18 Jahren zu befragen.

(6) Die Durchführung des Beitragseinzugs durch die in § 2 genannte gemeinsame
Stelle und die Beitreibung rückständiger Rundfunkbeiträge im Verwaltungsvollstrek-
kungsverfahren gemäß § 10 Abs. 6 RBStV bleiben unberührt.

§ 17
Übergangsvorschriften

(1) Auf der Grundlage des Rundfunkgebührenstaatsvertrages bei der Gebührenein-
zugszentrale - GEZ - bestehende Teilnehmernummern werden ab dem 01.01.2013
bei der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle als Beitragsnummern fortgeführt.

(2) Eine der Gebühreneinzugszentrale - GEZ - erteilte Ermächtigung zum Einzug ge-
schuldeter Rundfunkgebühren mittels Lastschrift oder SEPA-Basislastschrift berechtigt
die Rundfunkanstalt nach dem 01.01.2013 auch zum Einzug geschuldeter Rundfunk-
beiträge mittels Lastschrift oder künftiger SEPA-Basislastschrift.

§ 18
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Die Vorschriften der Satzung des
Rundfunk Berlin-Brandenburg über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkgebühren
in der Fassung vom 30. September 2003 (ABl. Bln. 2003, S. 4186; ABl. Bbg. 2003,
S. 1010) bleiben nur noch auf Sachverhalte anwendbar, nach denen bis zum
31. Dezember 2012 noch keine Rundfunkgebühren entrichtet oder erstattet wurden.

ausgefertigt:

Berlin, den 6. Dezember 2012

Dagmar Reim
Intendantin

Rundfunk Berlin-Brandenburg
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7. Datenübermittlungen von Einwohnermeldeämtern

Der rbb erhält (wie die übrigen Landesrundfunkanstalten auch) Daten von den Einwoh-
nermeldeämtern. Hierbei sind drei Fallkonstellationen zu unterscheiden:

1. Die einmalige Datenübermittlung des Gesamtbestandes der Meldebehörde zu
einem Stichtag nach § 14 Abs. 9 RBStV.

2. Die Übermittlung von den Einwohnermeldebehörden im Einzelfall nach den
jeweiligen Meldegesetzen des Landes.

3. Die regelmäßigen Übermittlungen bei Veränderungen (Umzüge und Todesfälle)
erfolgen ebenfalls aufgrund bestehender landesgesetzlicher Vorschriften im
Melderecht (bislang § 3a der Verordnung zur Durchführung des Meldegesetzes
Berlin (DVO-MeldeG) und § 17 der Verordnung über regelmäßige Datenüber-
mittlungen der Meldebehörde Brandenburg (Melde DÜV)). Sie werden derzeit im
Wortlaut angepasst, da jetzt ein Rundfunkbeitrag und nicht mehr eine Rundfunk-
gebühr erhoben wird.

8. Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Die bereichsspezifischen Datenschutzbestimmungen für den Rundfunkbeitragseinzug
finden sich im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (z.B. §§ 8,9 und 11 RBStV). In Ergän-
zung dazu sind die Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten des
Landes Berlin (Berliner Datenschutzgesetz – BerlDSG) anzuwenden.

Die Kontrolle der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen beim Rundfunkbeitrags-
einzug obliegt dem oder der Landesbeauftragten für den Datenschutz des Landes
Berlin. Die Kontrolle erfolgt im Benehmen mit dem oder der Landesbeauftragten des
Datenschutzes Brandenburg (§ 38 Abs. 8 rbb-Staatsvertrag). Erste Ansprechpartner/in
bei rbb ist die bzw. der behördliche Datenschutzbeauftragte gemäß § 19 a BerlDSG.
Zu ihrer bzw. zu seiner Unterstützung bestellt die gemeinsame Stelle Beitragsservice
von ARD, ZDF und Deutschlandradio (GEZ-Nachfolgeorganisation) eine bzw. einen be-
hördliche/n Datenschutzbeauftragte/n (§ 11 Abs. 2 Satz 1 RBStV). Sie bzw. er arbeitet
zur Gewährleistung des Datenschutzes mit dem bzw. der nach Landesrecht für die
Landesrundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbeauftragten zusammen und unter-
richtet diese bzw. diesen über Verstöße gegen Datenschutzvorschriften sowie die dage-
gen getroffenen Maßnahmen (§ 11 Abs. 2 Satz 2). Im Übrigen gelten die für die bzw.
den behördliche/n Datenschutzbeauftragte/n anwendbaren Bestimmungen des Bun-
desdatenschutzgesetztes entsprechend (§ 11 Abs. 2 Satz 3).
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